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Friedhofssatzung für den Ruhe Forst der Stadt Bad Driburg vom 29.06.2006

Aufgrund $ 4 des Gesetzes über das Fnedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz -
BestG \RW) vom 17. Juni  2003 (cV NRW S.313) in Verbindung mit  g 7 der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 1'+. Juli 1994 (GV NRW S. 666),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ersten Teils des Gesetzes vom 03.05.2005 (GV. NRW. S.
498) hat der Rat der Stadt Bad Driburg am 20.06.2006 folgende Frierihotbsatzung für den
Ruhe Forst in Bad Driburs beschlossen:

Intraltsverzeichnis:

$ 1 Geltungsbereich

$ 2 Friedhofszweck

$ 3 -Bestattungstläche
$ 4 Offnungszeiten
$ 5 Verhalten im Ruhe Forst
$ 6 Arten der Grabstätten
$ 7 Ruhc Biotop - Register
$ 8 Nutzungsrecht
$ 9 Markierungen
$ 10 Durchflihrung von Bestattungen
$ 11 Ruhezeit

$ 12 Vorschnften zur Grabgestaltung
S 13 Pllege der Grabstätten
$ 14 Haftung
$ 15 Entgelt
$16 Ordnungswidrigkeiten
$ 17 Inkrafttreten
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Celtungsbereich

L Der Ruhe Forst - Friedhof ist erne öffentliche Einrichtung in Trägerschaft der
Stadt Bad Dnburg - nachfolgend Träger genannt -. Die Ruhe Forstfläche be-
findet sich im Eigentum der Stadt Bad Driburg. Neben der allgerneinen Fried-
hot-ssatzung der Stadt Bad Driburg wird diese Satzung für den "Ruhe Forst
Bad Driburg" erlassen.

2. Der "Ruhe Forst Bad Driburg" umfasst die als Ruhe Forst - Friedhof durch den
Landrat des Kreises Höxter genehmigte Waldfläche aufTeilen der Grundstücke der
Stadt Bad Dnburg, Flur 1.{, Flurstüok 653 der Gemark-ung Neuenheerse,



in einer Gesamtgröße von rund l5 ha. Der Genehmigung liegt unter
anderem eine zeiohnerische Darstellung des betreffenden Bc'reiches zugrunde'

l. 16 vorgenannten Geltungsbereich werden von der Stadt Bad Driburg geeignete

Ruhe Biotope ausgewdhlt und in einem Register erfasst.
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Friedhofszweck

Der Ruhe Forst dient neben der Bestatrung von Einrvohnem der Stadt Bad Driburg, allen, die

ein vertragliches Recht zur Bestattung in einem Ruhe Biotop im Ruhe Forst erworben haben.
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Bestattungsfläche

Die Bestattungsflächen mit den daraufbefindlichen Ruhe Biotopen werden nach

dem Konzept von Ruhe Forst genutzt. Es werden hierbei biologisch abbaubare
Urnen mit der Asche der Verstorbenen in einer Tief'e von mindestens 0,50 m,
gemcssen von der Erdoberfläche bis zur Oberkante der Ume, in ein Ruhe Biotop

eingebracht. Alle Ruhe Biotope bleiben bei der Ruhe Forst - Bestattung natur-

belassen. Der Wald wird in seinem Erscheinungsbi ld nicht verändert.

Die Beisetzung im "Ruhe Forst Bad Dnburg - Neuenheerse" wird ausschließlich
von der Stadt Bad Driburg vorgenoüImen.
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Öffrrungszeiten

Der Ruhe Forst unterliegt den Rechtsvorschriften des Nordrhein - Westfülischen

Forstgesetzes rn der jeweils gültigen Fassung. Grundsätzlich ist das Betreten der

Ruhe Forst - Flächen täglich von einer Sfunde nach Sonnenaufgang bis einer

Stunde vor Sonnenuntergang flir jedermann auf etgene Gefahr gestattet.

Die Stadt Bad Dnburg kann bei Vorliegen besonderer Gri.inde das Beferungs-

recht aufTeilflächen oder insgesamt einschränken oder vorübergehend unter-

sagen.

Ber srürmrsohem Wind (ab Windstärke 8, 62'74 km.ft, Aste und Zweige könaen

von den Blumen brechen,). Bhtzschlag, Eisbruch und Natulkatastrophen ist der Ruhe Forst

geschlossen und darfnicht betreten werden.
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Verhalten im Ruhe Forst

1. Jetler Besucher des Ruhe Forstes hat sich der Würde des Ortes entsprechend zu
verhalten. Den Alordnungen des auflichtsbefugten Personals der Stadt Bad Dri-
burg ist Folge zu leisen.

l .  Im Ruhe Fdrst  ist  untersagl :

a) Beisetzungen zu stören,
b) Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten,
c) zu werben oder Druckschriften zu verteilen, ausgenolnmen sind Drucksachen,

die im Rahmen von Bestattungsfeiem notwendig und üblich sind,
d) den Ruhe Forst und die Adage zu verunreinigen,
e) \'eranstaltungen jeglicher Art durchzuführen, zu picknicken oder zu campieren,

zu sprelen, zu lärmen und Musikwiedergabegeräte zu betreiben,
t) ofl'enes Feuer anzuzünden, Kerzen aufzustellen und zu rauchen.

C) an Som- und Feiertagcn oder in zeitlicher Nähe einer Bestatfung
störende Tätigkeiten auszuüben,

h) bauliche Anlagen zu errichten,
i) das Befahren der Weg mit Fahrzeugen aller Art, soweit nicht eine

besondere Erlaubnis hierzu erteilt ist; ausgenommen von diesem
Verbot sind Kinderwagen und Rollstrihle sowie Fahrzeuge der
Stadt Bad Driburg und der Forstverwaltung,

j) Abfille aller Art außerhalb der hiefür vorgesehenen Plätze abzulegen,
k) Reiten und Kutschfahrten.
l) Hunde unangeleint laufen zu lassen.

3. Die Stadt Bad Driburg karur Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck
des Ruhc Forstes und der Ordnuns in ihm vereinbar sind.
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Arten der Grabstätten

Es werdcn folgendes Ruhe Forst - Ruhe Biotope unterschieden:

a) Ruhe Biotop für eine Einzelperson.
Ein Ruhe Biotop ist eine Fläche im Wald, dre als Grabtläche ausgewäh1t wird. Im
lvlittelpunkt betindct sich ein Naturmerkmal. welches beispielsweise ein Baum,
ein Strauch oder auch ein großer moosüberzogener Baumsrumpf sein kann. Um
dieses Naturmerkmal herum befinden sich bis zu 12 Grabstätten fik Umen.

b) Ruhe Biotop fir Familien und Freundeskreise.
Bei einem Familienbiotop erw irbt man a1le 12 Grabstätten zusalnmen und besitzt
somit ein eigenes Ruhebiotop, dessen Grabstätten für die Familie, aber auch für
Freunde über mehrere Generationen qenutzt werden können.
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c) Gemeinschaäs-Ruhe Btotope.
.Am Gemeinschallsbiotop gibt es b'is zu l2 Grabstätten. Bei einem Gemein-

schan'hiorop können ein oder mehrere einzelne Crabstänen erworben werden'
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Ruhe Biotop - Regster

L lm Ruhe Forst erlblgt eine Beisetzung der Ume nur in einem Ruhe Biotop.
Die Ruhe Blotope erhalten zu ihrem Autfinden eine Regrsternummer'

2. Die Stadt Bad Driburg flihrt eine Liste, aus der die veräußerten Ruhe Biotope und
die beigesetzten Personen unter Angabe des Bestattungstages sowie der Registner-
nurnmer des jeweiligen Ruhe Biotops ersichtlich sind.

68

Nutzungsrecht

Das Nutzungsrecht wird mittels Abschluss eines entsprechendes Vertrages zrvischen dem
Erwerber und der Stadt Bad Dnburg vergeben. Das Nutzungsrecht an den im Ruhe Forst

registnerten Ruhe Biotopen wird brs zu 99 Jahren verliehen. h jcder Grabstätte können

maximal 12 Urnen beisesetzt rverden.
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Mark-rcrungcn

l. Die Stadt Bad Driburg kann im Einvemehmen mit den Angehöngen ein
lvlarkierungsschild in einer Größe von maximal 6 x l0 cm an eine'm Ruhe
Biotop anbringen. An einem gemeinschaftlich genutzten Ruhe Biotop
können die Namen derjeweiligen Nutzungsberechtiglen auf einem
llarki erungsschild von maximal i0 x l2 cm angebracht werden.

2. Dre Besch:rftungen der Markrerungssclllder können von den Erwerbem
selbst bestimmt werden. ,{uf'schriften, dre gegen die guten S itten oder die
Würde des Ruhe Forstes verstoßen sind nicht zulässie.
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Durchführung','on Bestaffungen

1. Jede Bestanung ist rechtzeitig bei der Stadt Bad Driburg anzumelden.
Der Anmeldung ist eine Ausfertigung der standesamtlichen Sterbeurkunde
beizutügen.

2. Wird eine Beisetzung in einer vorher erworbenen Grabstätte beantragt, ist auch
das Nutzungsrecht nachzuwersen.

i Die Stadt Bad Driburg stimmt mit den betroffenen Angehörigen den Beisetzungstermin ab.

4. Die Llmenbeisetzung im Ruhe Forst gestalten die Angehöngen in Abstimrnung mit
der Staclt Bad Dnburg.

5 Aschen müsscn gmndsätziich bald möglichst nach Einäscherung beigesetzt rverrlen.
Kann bezüglich einer Beisetzung in einer im Ruhe Forst erworbenen Grabstätte in
einem Zeitraum von längstens zwölf Monaten nach der Einäscherung das Benehmen mit
den Argehöngen nicht hergestellt werden, wird die Ume durch die Stadt Bad Dribure
beigesetzt und die Beisetzung in Rechnung gestellt.

6. Bestattungshandlungen von der Auswahl des Ruhe Biotops bis zur Beisetzuna sind nur
crne Stunde nach Sunnenaufgang bis erne Srunde vor Sonnen unrergang. jedoJ nur
zwischen 8.00 und 18.00 Lhr, zulässig.

7. Alle Handlungen im Ruhe Forst, die mit zusätzLichen Lärmbelästigungen oder
visuellen Beunruhigungen verbunden sind. sind unzulässig. Hierunter fdllt unter anderem

die Verwendung von Lautsprechem oder Kunstlicht.

$ 11

Ruhezeit

Die Ruhezeit tiir Aschen beträgt 3O Jahre.

$12

Vorschrift en zur Grabgestaltung

l. Der gewachsene, weitgehend naturbelassene Ruhe Forst darfin seinem Erschei-
nungsbild nicht gestört und verändert werden. Es ist daher untersagl, die Ruhe
Biotope zu bearbeiten, zu schmücken oder tn sonstiger Form zu verändem.
Venragsgemäße \Iarkieningen zur Erinnerung an Verstorbene beziehungsweise
zurn Autfinden des Ruhe Biotops sind jedoch erlaubt.

2. Im oder eui dem Waldboden dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.
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insbesondere ist es nicht gestattet:

a) Crabmale, Gedenksteine und sonstige bauiiche Anlagen zu emchten.
b) Kräuc. Grabschmuck, Ednnerungsstücke oder sonstige Grabbeigaben ruederzulegen,
c) Kerzen oder Lamnen aufzustellen.
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Pflege der Grabstätten

1. Der Ruhe Forst rst ein natumaher Wald. Es ist Zicl, diesen Zustand zu
erhalten und lediglich die Natur walten zu lassen. Grabptlege im her-
kömmLchen Sinne ist grundsätzlich untersagt.

2. Die Stadt Bad Driburg kann Pflegeeingriffe durchführen, vor allem.
wenn sie aus Cründen der Verkehrssicherungsptlicht unumgänglich
geboten beziehungsweise anlässlich der Beisetzung von Umen ertbr-
derlich sind. Die Eingrifl-e erfolgen unter umfassender Rücksicht-
na.lmre auf die Ruhe Biotope.

3. Pflegeeingnffe durch Angehönge von Verstorbenen oder Dritte srnd
rucht zulässig.

$14

Haftung

[. Grundsätzlich geschieht das Betreten des ''Ruhe Forstes der Stadt Bad Driburg"
gemäß den geltenden wald- und lbrstrechtlichen Gesetzen auf eigene Gel-ahr.
Für Personenschäden. die beim Betreten des "Ruhe Forstes der Stadt Bad
Driburg" entstehen, besteht daher im Regelfall keine Haftung, da nur eine
allgemeine, jecloch keine besondere Verkehrssicherungsptlicht besteht.

2. Die Stadt Bad Driburg haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungs-
gemäße Benutzung des Ruhe Forstes durch Tiere, Naturereignisse in der
Fläcire oder an einzelnen Ruhe Biotopen entstehen.

3. Die Stadt Bad Driburg haftet bei Personen- oder Sachschäden nur dann,
wenn diese Schäden nachrveisbar durch grob tährlässige oder vorsätzliche
Handlungsweisen ihrer Nlitarbeiterinnen und Mitarbeiter verursacht wurden.
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Entgelt

Für die Nutzung der Ruhe Biotope als Grabstätte erhebt die Stadt Bad Driburg ern Entgelt
nach derr _jeweils gültigen Entgelte- und Gebührenordnung.
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Ordnungswidrigkeiten

L Ordnungswidrie handelt unter andercm, wer vorsätzlich oder fahrlässig:

a) den Ruhe Forsr außerhalb der Öffirurgszeiten betritt ($ 4),

b) sich im Ruhe Forst nicht der Würde des Ortes entsprechend

verhält oder den Anordnungen der Stadt Bad Driburg rucht

Folge leistet ($ 5), die Bestimmungen des g 5 Absatz 2 nicht einhält,

c) nicht gcnefunrgte Markierungen im Sirure von $ 9 anbringl oder

satzungsgemäße Markierungen entfemt,

d) die Ruhe Biotope bearbeitet, schmückt oder in sonstiger Form veränded ($ 12),

c) Pflegecrngriffe nach $ l3 Absatz 3 vornimmt.

2. Die Ordnungsw'idrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 EUR geahndet
rverden. Das Cesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) vom 24. Mai 1968
(BGBI. i Seite 48 1 ) in der jeweils geltenden Fassung findet Anwendung.
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Inkrafttreten

Diese Satzung tntt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Dic Bekanntmachung ertblgt rm "Amtlichen Bekanntmachungsblatt"
der Stadt Bad Driburg.

$ Driburg. den 19.06.2006
Sta{t Bad Driburg, der Bürgermeister:


